
ÜBERBRÜCKUNGS
HILFEN 

-

ZWISCHENBILANZ EINES HILFSPROGRAMMS FÜR 
KLEINE UND MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN 
IN DER CORONAKRISE

D ie Corona-Pandemie hat die deutsche 
Wirtschaft in ihrer ganzen Breite getroffen. 
Besonders kleine und mittlere Unterneh

men mit einer dünnen Kapitaldecke und geringer 
Diversifizierung bekamen die Folgen der Krise un
mittelbar zu spüren. Deshalb hatte die Bundesre
gierung bereits zu Beginn der Krise das Programm 
der Corona-Soforthilfen aufgelegt, mit dem Selbst
ständige und kleine Unternehmen mit bis zu zehn 
Beschäftigten schnelle Unterstützung in Form von 

 

-

-
-

-

Zuschüssen erhalten haben. In einem schnellen und 
unbürokratischen Verfahren wurden aufgrund von 
rund 2,2 Millionen Anträgen rund 13,8 Milliarden 
Euro Soforthilfe bewilligt. Diese haben die Existenz 
zahlreicher kleiner Unternehmen und Soloselbst
ständiger gesichert und es den Empfängern erleich
tert, sich auf die Bedingungen der Corona-Pandemie 
einzustellen.

-
-
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VON DER SOFORT 
ZUR ÜBERBRÜCKUNGSHILFE 

Mit der Soforthilfe konnte kleinen Unternehmen 
aus allen Wirtschaftsbereichen unmittelbar gehol
fen werden. Es zeigte sich aber bald, dass Unterneh
men, die mit ihrem Geschäft durch die Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Pandemie, seien es der Lock
down im April / Mai, Hygiene- und Abstandsregeln, 
Veranstaltungsverbote oder Reisewarnungen, be
sonders betroffen waren, zusätzliche Hilfen benöti
gen. Das galt zum Beispiel für Unternehmen großer 
Dienstleistungszweige wie des Hotel- und Gaststät
tengewerbes, des Einzelhandels, der Reisebranche 
oder der Veranstaltungswirtschaft. Da Umsatzaus
fälle in der Dienstleistungswirtschaft nicht nach
geholt werden können, war absehbar, dass den 
meisten betroffenen Unternehmen mit weiteren 
Kreditangeboten nicht geholfen sein würde. Das 
Bundeskabinett hat deshalb das Programm Über
brückungshilfe beschlossen, das kleinen und mittel
ständischen Unternehmen, die von der Pandemie 
besonders betroffen sind, nicht-rückzahlbare Zu
schüsse von bis zu 50.000 Euro / Monat gewährt. 

-
-

-

-
-

-

-
-

-
-
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UMSATZAUSFÄLLE IN 
DER DIENSTLEISTUNGS
WIRTSCHAFT KÖNNEN 
NICHT NACHGEHOLT 
WERDEN.

Bezuschusst werden betriebliche Fixkosten, also 
solche Kosten, die das Unternehmen kurzfristig 
nicht verändern kann und die weiter anfallen, auch 
wenn das Unternehmen keine Umsätze erzielt. 
Darunter fallen zum Beispiel Mieten und Pachten, 
Finanzierungskosten oder Ausgaben für die not
wendige Instandhaltung, Wartung oder Einlage
rung des Anlagevermögens. 

 

-
-

Das erste Programm Überbrückungshilfe hatte 
eine Laufzeit von Juni bis August 2020 und richtete 
sich gezielt an Unternehmen, die infolge des Lock
downs im April und Mai 2020 Umsatzeinbrüche von 
mindestens 60 % gegenüber den gleichen Monaten 
des Vorjahres erlitten hatten. Die Hilfen konnten 
auch rückwirkend beantragt werden, die Antragsfrist 
endete am 9. Oktober 2020. 127.500 Unternehmen 

-

haben Überbrückungshilfen in Höhe von rund 1,5 
Milliarden Euro beantragt. Bis dato (Stand 16. Ok
tober 2020) wurden 68,77  % der Anträge beschieden 
und ein Großteil der beantragten Mittel bewilligt. 
Da eine hohe Zahl von Anträgen erst kurz vor Ablauf 
der Antragsfrist gestellt wurde und sich noch in 
Bearbeitung befindet, wird die Bewilligungsquote 
in der nächsten Zeit noch stark ansteigen.

-

 

1,5  MILLIARDEN  

EURO
 wurden von rund 127.500 
Unternehmen beantragt.

Obwohl die Antrags- und Abflusszahlen – 
auch angesichts der überraschend schnellen Erho
lung der Wirtschaft – deutlich unter den Prognosen 
lagen, zeigt sich, dass das Programm zwei wichtige 
Ziele erreicht hat, nämlich gezielt die Existenz von 
kleinen Unternehmen mit geringer Kapitaldecke 
zu sichern sowie einen Beitrag zur Stabilisierung 
der Branchen zu leisten, die von den Corona-Maß
nahmen besonders stark betroffen waren.

-

-

ÜBERBRÜCKUNGSHILFE STÜTZT VOR 
ALLEM KLEINE UND MITTELSTÄNDISCHE 
UNTERNEHMEN  

 

98,5 % der Anträge und 88,3 % der beantragten 
Mittel betreffen Unternehmen mit höchstens 49 
Beschäftigten. Die Überbrückungshilfe erreicht im 
Schwerpunkt die Unternehmen, die in der Regel 
die geringsten Rücklagen haben und deshalb an
gesichts der Einschränkungen durch die Maßnah
men zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sehr 
schnell in existenzielle Probleme geraten sind. Der 
hohe Anteil an Kleinunternehmen erklärt auch, 
dass die durchschnittlich beantragte Förderung 
mit 12.100 Euro relativ niedrig liegt. Der Höchst
förderbetrag für Unternehmen mit bis zu zehn Be
schäftigten war bei der Überbrückungshilfe I bei 
15.000 Euro gedeckelt. 

-
-

-
-
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TABELLE 1: ANTRAGSZAHLEN UND VOLUMINA NACH 
UNTERNEHMENSGRÖSSEN

Unternehmensgröße Zahl der Anträge
Beantragtes Volumen 

in Mio. Euro 

Kleinstunternehmen 
bis zehn Beschäftigte

 99.239 (86,9 %) 661,7 (49,3 %)

Kleinunternehmen 
bis 49 Beschäftigte 

 13.268 (11,6 %) 523,8 (39 %)

Mittlere Unternehmen 
bis 249 Beschäftigte 

 1.734 (1,5 %) 150,5 (11,2 %)

Unternehmen größer 
als 249 Beschäftigte, 
aber unterhalb der 
WSF-Kriterien

 

 68 (0,1 %) 6,6 (0,5 %)

Summe 114.318 1.342,5

Werte vom 19.10.2020, ohne Baden-Württemberg

Quelle: BMWi

TABELLE 2: ANTRAGSZAHLEN UND VOLUMINA NACH 
BRANCHEN

Branche Zahl der Anträge
Beantragtes Volumen 

in Mio. Euro 

Gastgewerbe 31.839 (26,8 %) 409,7 (29,4 %)

Reisewirtschaft 9.067 (7,6 %) 304,6 (21,8 %)
davon Reisebüros 6.907 217,7

Veranstaltungswirtschaft 14.578 (12,25 %) 109,6 (7,9 %)

Einzelhandel Non Food 6.180 (5,2 %) 42,7 (3,06 %)

Kfz-Handel 1.330 (1,1 %) 8,02 (0,6 %)

Verarbeitendes Gewerbe 5.054 (4,2 %) 71,7 (5,1 %)

Summe 118.933 1.395,5

Werte vom 19.10.2020, ohne Baden-Württemberg

Quelle: BMWi

DA S  Z I E L  D E R  Ü B E R
BRÜCKUNGSHILFE WURDE 
ERREICHT.

Hingegen werden größere Mittelständler ver
gleichsweise weniger erreicht. Unternehmen, die 
zwar mehr als 249 Beschäftigte haben, aber noch 
nicht die Größenkriterien des Wirtschaftsstabili
sierungsfonds erreichen, spielen bei der Antrag
stellung kaum eine Rolle. Hier wäre allerdings der 
Blick allein auf die Überbrückungshilfe verkürzt, 
weil diesen Unternehmen in größerem Maße ande
re Hilfsinstrumente, wie die Kreditprogramme der 
KfW, zur Verfügung stehen.

-

-
-

-

Soloselbstständige können von der Überbrü
ckungshilfe dann profitieren, wenn sie nennens
werte Fixkosten haben. Von den hier betrachteten 
Antragstellerinnen und Antragstellern waren 25.874 
als Soloselbständige tätig, das ist knapp ein Viertel 
aller Antragsteller. Trotzdem ist ihr Anteil in abso
luten Zahlen, verglichen mit der Soforthilfe, gering. 
Der Schwerpunkt der Hilfen für Soloselbstständige 
liegt bei der Grundsicherung.

-
-

-

ÜBERBRÜCKUNGSHILFE ZIELT AUF 
BESONDERS BETROFFENE BRANCHEN

Das Ziel der Überbrückungshilfe, diejenigen Unter
nehmen zu erreichen, die von den gesundheitspoli
tischen Maßnahmen besonders betroffen waren, 
wurde erreicht. So entfallen von den beantragten 
Fördermitteln 60 % auf nur drei Wirtschaftsbereiche: 
das Hotel- und Gaststättengewerbe (Beherber
gungsverbote, Hygiene- und Abstandsregeln), die 
Reisebranche (Reisewarnungen) und die Veranstal
tungswirtschaft (Beschränkung von Großveran
staltungen). Am stärksten in Anspruch genommen 
wird die Überbrückungshilfe von den Unterneh
men des Hotel- und Gaststättengewerbes. Zahlen
mäßig erheblich sind die Antragstellungen aus dem 
Kreis der Unternehmen der Veranstaltungswirt
schaft. Da sich darunter sehr viele kleine Unterneh
men und Soloselbstständige befinden, fällt das von 
ihnen beantragte Fördervolumen vergleichsweise 
gering aus. Hingegen ist in der Reisebranche das 
beantragte Fördervolumen im Verhältnis zur Zahl 
der Antragstellerinnen und Antragsteller deutlich 
höher. Das ist darauf zurückzuführen, dass für die
se Branche Provisionen und Margen von corona
bedingt stornierten Reisen erstattet werden können. 

-
-

-

-
-

-
-

-
-

 

-
- 
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-

-
-

-

-

-

-

NUR  

1%
 der Anträge entfallen auf 
den Kfz-Handel.

Dagegen wird die Überbrückungshilfe von Unter
nehmen anderer Wirtschaftsbereiche weniger 
häufig beantragt. Das zeigt sich am Beispiel des 
Handels, der die Hilfen insgesamt vergleichsweise 
weniger oft in Anspruch genommen hat. Auf den 
Non Food-Einzelhandel entfallen nur 5 % aller An
träge, auf den Kfz-Handel, der in der deutschen  
Handelslandschaft traditionell ein hohes Gewicht 
hat, sogar nur etwa 1 %. 

Sehr deutlich wird schließlich, dass die Corona-
Krise zum überwiegenden Teil Unternehmen der 
Dienstleistungswirtschaft betrifft. Nur 5 % der be
antragten Fördermittel entfallen auf Unterneh
men des verarbeitenden Gewerbes. (Tabelle 2)

DISKUSSIONEN UM EINE 
PROGRAMMFORTSETZUNG

Da erkennbar war, dass sich die Lage der betroffe
nen Unternehmen nicht kurzfristig ändern würde, 
hat der Koalitionsausschuss beschlossen, die Über
brückungshilfen bis zum Jahresende zu verlängern. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
hat deshalb intensive Gespräche mit den Bundes
ländern und den betroffenen Wirtschaftszweigen 
geführt, um zu ermitteln, ob und inwieweit Anpas
sungsbedarf am laufenden Programm besteht. 

In diesen Gesprächen wurden insbesondere in 
folgenden Punkten Bedarf zur Weiterentwicklung 
der Überbrückungshilfe gesehen: 

 

-

BEDARF ZUR WEITERENTWICKLUNG DER ÜBERBRÜCKUNGSHILFE

W I R T S C H A F T S P O L I T I KW I R T S C H A F T S P O L I T I K W I R T S C H A F T S P O L I T I K

• Keine Einschränkung der Förderung von Kleinunternehmen. Durch die Deckelung der 
Förderhöchstbeträge für Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten auf 9.000 bzw. 
15.000 Euro würden insbesondere die kleinsten Unternehmen, deren Rücklagen in 
vielen Fällen bereits aufgezehrt sind, in ihren Möglichkeiten beschränkt, laufende 
Fixkosten zu decken. 

• Zulassung zum Programm: Die Anforderung eines 60-prozentigen Umsatzeinbruchs in 
den Monaten April und Mai 2020 wurde als zu rigide empfunden. Bei vielen Unternehmen 
zeige sich der coronabedingte Umsatzeinbruch erst später. Die Anforderung von 60 % 
Umsatzeinbruch allein im April und Mai sei daher zu hoch. 

• Höhere Förderung von Unternehmen, die nach wie vor von harten Einschränkungen 
betroffen sind, wie z. B. die Veranstaltungswirtschaft. 

• Einbeziehung von solchen Unternehmen in die Förderung, die zwar wieder Umsätze 
erzielen, aber aufgrund von Hygiene- und Abstandsregeln auf längere Sicht mit 
reduzierten Kapazitäten wirtschaften müssen, wie z. B. der Textileinzelhandel, die 
Gastronomie und die Veranstaltungs- und Kulturbranche. Auch könne ein Unternehmen 
mit einem Umsatzeinbruch von 30 % nicht lange überleben.

Gefordert wurden ferner eine Erhöhung der Förderbeträge, eine Lockerung der soge
nannten Verbundklausel und die Einführung eines Unternehmerlohns. 



DAS KONZEPT DER ÜBERBRÜCKUNGSHILFE II

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
und das Bundesministerium der Finanzen haben 
sich im Anschluss an die genannten Konsultationen 
darauf verständigt, wie das Programm in den nächs
ten Monaten fortgeführt werden soll. Es bleibt dabei, 
dass die verlängerte Überbrückungshilfe (Überbrü
ckungshilfe II) Unternehmen aus allen Branchen 
offen steht, die durch die Corona-Krise besonders 
betroffen sind. Um besonders die Unternehmen, bei 
denen das Geschäft durch behördliche Einschrän
kungen oder Hygiene- und Abstandsregeln immer 
noch stark beeinträchtigt ist, noch besser zu errei
chen, werden folgende Änderungen am Programm 
vorgenommen:  

-

-

-

-

 

-

 
 

-

ÄNDERUNGEN AM PROGRAMM

1. FLEXIBILISIERUNG DER EINTRITTSSCHWELLE
Zur Antragstellung berechtigt sind künftig Antragsteller, 
die entweder:
• einen Umsatzeinbruch von mindestens 50 % in zwei zusam

menhängenden Monaten im Zeitraum April bis August 
2020 gegenüber den jeweiligen Vorjahresmonaten oder 

• einen Umsatzeinbruch von mindestens 30 % im Durchschnitt 
in den Monaten April bis August 2020 gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum verzeichnet haben. Damit wird die 
Eingangsschwelle gesenkt und das Programm auch für 
Unternehmen geöffnet, die zwar während des Lockdowns in 
den Monaten April und Mai noch gute Umsätze gemacht 
haben, aber später von einem coronabedingten Rückgang 
der Umsätze betroffen waren. Die Änderung wird dazu 
führen, dass wesentlich mehr Unternehmen die 
Überbrückungshilfe II in Anspruch nehmen können.

2. ERSATZLOSE STREICHUNG DER KMU-DECKELUNGS
BETRÄGE VON 9.000 EURO BZW. 15.000 EURO
Etwa ein Drittel aller Unternehmen bis zu fünf Beschäftigten 
und zwei Drittel aller Unternehmen mit fünf bis zehn 
Beschäftigten erhielten bei der Überbrückungshilfe I wegen 
der Deckelungsbeträge weniger Förderung, als sie zur 
Deckung ihrer Fixkosten benötigt hätten. Durch den Wegfall 
der Deckelung werden die wirtschaftlichen Perspektiven 
dieser Unternehmen spürbar verbessert.

3. ERHÖHUNG DER FÖRDERSÄTZE
Künftig werden erstattet:
• 90 % der Fixkosten bei mehr als 70 % Umsatzeinbruch 

(bisher 80 % der Fixkosten), 
• 60 % der Fixkosten bei einem Umsatzeinbruch zwischen 

50 % und 70 % (bisher 50 % der Fixkosten) und
• 40 % der Fixkosten bei einem Umsatzeinbruch von mehr als 

30 % (bisher bei mehr als 40 % Umsatzeinbruch). 

Unternehmen, die von besonders hohen Umsatz
einbrüchen betroffen sind, können also im Pro
gramm Überbrückungshilfe II eine deutlich höhere 
Förderung erhalten. Zudem wird der Kreis der an
spruchsberechtigten Unternehmen deutlich aus
geweitet. 

-
-

-
-

FAST  

30 %
 der beantragten Mittel entfallen 
auf das Gastgewerbe.

Eine weitere Änderung betrifft das Verfahren: 
Bei der Schlussabrechnung werden künftig Nach
zahlungen ebenso möglich sein wie Rückforde
rungen. Der Ausschluss von Nachzahlungen in der 
Überbrückungshilfe I hatte dazu beigetragen, dass 
viele Antragstellerinnen und Antragsteller ihre 
Anträge zunächst zurückhielten und erst spät ein
reichten, um das Risiko zu vermeiden, bei einer Ver
schlechterung der wirtschaftlichen Lage zu wenig 
Hilfe beantragt zu haben. So gingen 30 % der An
träge in der Woche vor Ablauf der Antragsfrist ein. 
Künftig können Antragsteller in einem solchen Fall 
im Rahmen der Schlussabrechnung auch Nachzah
lungen erhalten. 

-
-

-
-

-

-

NACHZAHLUNGEN SOLLEN 
I N  Z U K U N F T E B E N S O 
MÖGLICH SEIN WIE 
R Ü C K F O R D E R U N G E N .

Wie schon die Überbrückungshilfe I wird auch die 
Überbrückungshilfe II in einem vollständig digi
talisierten Verfahren beantragt und bearbeitet wer
den können. Die Antragstellung erfolgt auch im 
neuen Verfahren über „prüfende Dritte“ (Steuer
berater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, 
Rechtsanwälte), die das beantragende Unternehmen 
oft schon gut kennen. Dank dieser Vorprüfung ist 
die Qualität der eingereichten Anträge hoch, die 
Zahl der abgelehnten Anträge liegt im Promillebe
reich. Betrugsversuche bei der Antragstellung, wie 
es sie bei der Soforthilfe gab, sind bei der Überbrü
ckungshilfe kaum erkennbar. So können die einge

-
-

-

-

-
-
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reichten Anträge zügig beschieden und die Hilfen 
schnell ausgezahlt werden. Die Antragsbearbeitung 
und Auszahlung erfolgt wiederum über die Bewil
ligungsstellen der Bundesländer.

FAST  

50 %
 der beantragten Mittel entfallen 
auf Kleinstunternehmen mit maximal 
zehn Beschäftigten.

-
  

Forderungen nach höheren Förderbeträgen 
für einzelne Antragsteller oder eine höhere Förde
rung von Filialisten und anderen verbundenen 
Unternehmen wurden bewusst nicht aufgegriffen, 
da sie mit dem Charakter des Programms als Hilfe 
für kleine und mittelständische Unternehmen 
nicht vereinbar gewesen wären. Auf die Aufnahme 

-

eines kalkulatorischen Unternehmerlohns in die 
Überbrückungshilfe II wurde verzichtet, da der er
leichterte Zugang zur Grundsicherung verlängert 
wurde und es insoweit bei der Trennung „Über
brückungshilfe zur Deckung betrieblicher Kosten“ 
und „Grundsicherung zur Abdeckung des Lebens
unterhalts“ bleibt.

-

-

-
  

DIE ZAHL DER ABGE
LEHNTEN ANTRÄGE LIEGT 
IM PROMILLEBEREICH, 
BETRUGSVERSUCHE SIND 
KAUM ERKENNBAR.

Angesichts der substantiellen Erleichterun
gen des Zugangs zum Programm und der höheren 
Fördersätze ist damit zu rechnen, dass bei der 
Überbrückungshilfe II wesentlich mehr Mittel in 
Anspruch genommen werden als bei der Über
brückungshilfe I. Da aber die Inanspruchnahme 
ganz entscheidend vom Infektionsgeschehen und 
seiner Auswirkung auf die Wirtschaft abhängt, 
wird sich Genaueres erst in den nächsten Wochen 
sagen lassen.

-

-
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EIKE SACKSOFSKY
Referat: Projektgruppe Überbrückungshilfe

schlaglichter@bmwi.bund.de
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